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wir glei zur Beantwortung der Fragen übergehen. Wenn man aus
den Umſtänden mit moraliſcher Sicherheit erſchließen kann, daſs der
Stipendiengeber nur eine geleſen haben will, genügt eS nur
eine eſen ſt dies nicht der Fall, dann ſpricht die Präſumptiondafür, daſs eu ſoviel Meſſen perſolviert wiſſen will, als nach der
ortsüblichen oder Diöceſantaxe aus der Summe geleſen werden können.
Will man das nicht, dann bleibt wohl ni nderes übrig, als
den Stipendiengeber nach der Zahl der Meſſen zu fragen Darnachaber braucht derjenige, welcher das Stipendium annimmt, nichtfragen, ob der Verſtorbene, für welchen zu applicieren iſt, erſt kürzlichoder ſchon länger geſtorben ſei; denn dies anzugeben iſt Sache de
Stipendiengebers.

ürzburg. Dr Fr Goepfert, Univerſitäts⸗Profeſſor.
VI der Generalbeich von ette eib

er Pönitenten.) Daſs die Generalbeicht In manchen Fällennothwendig iſt, darüber errſcht kein Zweifel Dieſe Nothwendigkeitwird bei Frauensperſonen noch öfter eintreffen als bei Männern,weil bei erſteren Mangel Reue oder Aufrichtigkeithäufiger ungiltige Beichten vorkommen als bei letzteren. Wenn alſoeine olche Nothwendigkeit der Generalbeicht bei einer Frauensperſonvorliegt, ſo iſt der Beichtvater natürli verpflichtet, dieſelbe auf⸗
zunehmen. ern ES iſt in dieſer Beziehung große Vorſicht erforderlich,da ES nicht ſelten vorkommt, daſs Frauensperſonen mit der General—
L Miſsbrauch reiben und ſich QAbet von verwerflichen Motiven
leiten laſſen. Solche unreine Motive ſind Neugierde, weil mancheBetſchweſter erfahren will, wie ſich Eenn etwa neu angekommenerBeichtvater anläſst; ſinnliche Zuneigung, die Pönitentinrecht lange mit dem Beichtvater converſieren mo  83 iferſuweil die Perſon ängere Zeit Im Beichtſtuhl verweilen will, als
andere Pönitentinnen; hie und da auch die böswillige Abſicht,einen jungen oder unerfahrenen Beichtvater In Verlegenheit zu bringenoder In Verſuchung zu ühren, indem olche Perſonen ab⸗
ſcheuliche Sünden beſonders COntra SextUum ingieren, ſehen,
was der Beichtvater dazu ſagt, oder wie er ſie ierüber ausfrägt.
aher müſſen vorzüglich junge Prieſter In ſolchen Fällen vorſichtigſein und behutſam uwerke gehen, auf üuge Weiſe heraus⸗zubringen, weß' Geiſtes In die Pönitentin iſt und durch
Motive ſie ſich zur egung einer Generalbeicht gedrängt ühlDenn ‘S iſt weit ſchlimmer aAls bloßer Zeitverluſt, eine nuLr gleichſam
zur Unterhaltung abgelegte Generalbeicht anzuhören. Deswegen ſoll
man auch hierin das „Ducite calte“ nie aus dem Auge verlieren.

Trient. rofeſſor Dr o

ſef Niglutſch.
VII (Confeſſion der Kinder aus gemiſchten

nach dem Tode des Vaters.) Ein proteſtantiſcher Ater a


